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Name Vorname Matrikelnummer  
 
 
 
 
 
 
 
 
Punkte:        1.      /  4        2.      /  8        3.      /  7       4.      /  11      =           / 30 
 
1. Welche Bedeutung hat die Anerkennung für die Entstehung eines 
Staates? (4 Punkte)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( … /  4 Punkte)  

Teil: Einführung in die internationalen Grundlagen des Rechts:  
Einführung in das Völkerrecht 



Fachübergreifende Modulprüfung 
Einführung in das Völkerrecht               3. März 2015 
 
Name: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2 
 

2. a) Welche Möglichkeiten zur Beschlussfassung gibt es in internationalen 
Organisationen im Allgemeinen? Erklären Sie die Unterschiede und nennen 
Sie je ein Beispiel! (6 Punkte) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Welche Besonderheiten sind bei der Willensbildung im UN Sicherheitsrat 
zu beachten? (2 Punkte)  
 

 

 

 

 

 

 
( … / 8 Punkte)  
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3. a) Was ist das wichtigste Übereinkommen zum Menschenrechtsschutz in 
Europa? Welche Rechte sind in diesem verankert? Was ist seine 
Besonderheit, insbesondere was die Überwachung der Umsetzung der 
menschenrechtlichen Verpflichtungen durch die Staaten betrifft? (3 Punkte)  
 
 

 

 

 

 

	  

b) Skizzieren Sie die historische Entwicklung des internationalen 
Menschenrechtsschutzes. (4 Punkte) 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 
 
 
 
 
( … / 7 Punkte)  



Fachübergreifende Modulprüfung 
Einführung in das Völkerrecht               3. März 2015 
 
Name: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4 
 

4. Die Nachbarstaaten Betonien und Bionistan schließen 1981 einen 
bilateraler Vertrag ab. Der Vertrag ist unbefristet und beinhaltet unter 
anderem sogenannte Umweltinformationspflichten. Danach sind beide 
Staaten verpflichtet, jene Faktoren offen zu legen, die sich auf die 
gemeinsame Umwelt auswirken und damit Gesundheit und Sicherheit der 
Bevölkerung beider Staaten beeinträchtigen könnten.  
 
In Betonien wird 2001 in unmittelbarer Nähe zur bionischen Grenze eine 
Müllverwertungsanlage in Betrieb genommen. Unbemerkt scheidet sie 
hohe Mengen an Giftstoffen aus, die über die umliegenden Böden in das 
Grundwasser gelangen. Nach zwei Jahren stellt Betonien gesundheitlich 
bedenkliche Messwerte in den landwirtschaftlichen Produkten aus der 
Region rund um die Müllverwertungsanlage fest und schließt diese. 
Bionistan wird über die Schadstoff-Emission der Müllverwertungsanlage 
nicht in Kenntnis gesetzt. Erst 2004 stellt Bionistan durch eigene 
Messungen fest, dass sowohl der Boden also auch die Lebensmittelkette 
im eigenen Land erheblich belastet sind.  
 
 

a) Bionistan möchte Betonien für den erlittenen Schaden zur 
Verantwortung ziehen. Liegen die Bedingungen hierfür vor?  
(3 Punkte) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Was kann Bionistan einfordern? (2 Punkte) 
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c) Bionistan hat das Vertrauen in Betonien verloren und möchte den 
Vertrag auflösen. Im Vertrag ist die Möglichkeit einer Beendigung 
nicht geregelt. Auf welche Beendigungsgründe könnte sich 
Bionistan berufen? Welchen dieser Gründe wird Bionistan anführen? 
(5 Punkte) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

d) Ein befreundeter Staat ist der Meinung, dass Bionistan nicht aktiv 
werden müsse, da das erlittene Unrecht derart gravierend sei, dass 
es zu einer automatischen Beendigung des Vertrages kommen 
müsse. Ist der befreundete Staat mit dieser Einschätzung im 
Recht?  (1 Punkt)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
( … / 11 Punkte)  


